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Die Spitzenwerte bei den Strafrechtlern täuschen: Die
magische Grenze liegt deutlich unter 40.000 Euro. Fast
alle befragten Kanzleien liegen zwischen 30.000 und
35.000 Euro. Nur wenige Kanzleien locken mit deutlich
höheren Gehältern. Dann wird die Schallmauer von
40.000 Euro locker übersprungen. Das belegt: Um die
Spitzenanwälte kämpfen nicht nur die großen Kanz-
leien, sondern auch die Spezialisten. Wenn sie denn
Nachwuchs suchen, darf der auch etwas kosten.
Auffällig: Die sehr erfolgreichen Kanzleien sitzen
keineswegs nur in den Anwaltshauptstädten Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln,
München und Stuttgart.

Norden
30.000–50.000 Euro

Westen
30.000–50.000 Euro

Süden
28.000–52.000 Euro

Das Bank- und Kapitalmarktrecht ist ein Spiegelbild
der Anwaltschaft: Auf der einen Seiten zahlen die
internationalen Großkanzleien Spitzengehälter (die
Werte aus der Übersicht auf den Seiten 26 und 27 sind
nicht berücksichtigt worden), auf der anderen Seite
gehen die Gehälter bei den Kanzleien herunter, die vor
allem die Verbraucher vertreten. Dabei gilt als Faust-
regel: In den Anwaltshauptstädten Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und
Stuttgart wird auch die magische Grenze von 50.000
Euro erreicht. Hier gibt es Kanzleien, die regelmäßig
für Finanzdienstleister und Kapitalanlagegesellschaf-
ten arbeiten. Und die Bankenkrise? Viele Kanzleien
werden profitieren, wenige verlieren.

Osten
27.000–45.000 Euro
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Norden
29.000–48.000 Euro

Westen
28.000–54.000 Euro

Süden
30.000–51.000 Euro

Osten
27.000–35.000 Euro
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